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BEPS UND WAS NUN? 

1. DAS „OECD/G20 INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS"
Zwei Jahre nachdem sich die G20-Staaten darauf geeinigt haben,
gegen die Ausdünnung von Steuersubstrat und Gewinnverlagerun
gen, also gegen „Base Erosion and Profit Shifting" (kurz „BEPS")
vorzugehen, wurden im Oktober 2015 von G20/0ECD die ,,Final Re
ports"1 verabschiedet. Die 15 BEPS-Handlungsempfehlungen (,.Ac
tions") sollten einerseits den durch mangelnde steuerlicher Trans
parenz möglichen internationalen Steuerwettbewerb bekämpfen.
Andererseits sollte verhindert werden, dass Gewinne künstlich in
Staaten verlagert werden, wo keine oder geringfügige wirtschaftli
che Aktivitäten stattfinden. Steuerschlupflöcher, die sich aufgrund
der Unterschiede nationaler Steuerrechtsordnungen in Verbindung
mit den Regelungen von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
ergaben, sollten gestopft werden, ohne Doppel- oder Mehrfach
besteuerung auszulösen. Das BEPS-Projekt baut auf den folgenden
drei Säulen auf:
■ Schaffung von mehr Kohärenz nationaler Steuerrechtsordnun

gen;
■ Verstärkung der Substanzanforderungen internationaler Be

steuerungsstandards, um sicherzustellen, dass die Besteuerung
dort erfolgt, wo wirtschaftliche Aktivitäten stattfinden und wo
Wertschöpfung geschaffen wird;

■ Transparenz und Verbesserung der Rechtssicherheit2 für Un
ternehmen, die sich keiner aggressiven Steuergestaltungen be
dienen (siehe Tabelle auf der nächsten Seite)

Um eine möglichst breite Akzeptanz der vorgeschlagenen Maßnah
men zu bewirken, wurden auch Nicht-G20/0ECD-Mitgliedstaaten 
ins Boot geholt und das sog. ,.OECD/G20 lnclusive Framework 
on BEPS" (.,IF") als Sub-Organisation des OECD-Steuerausschusses 
ins Leben gerufen. Das IF setzt sich inzwischen aus 116 Staaten 
(darunter auch Entwicklungs- und Schwellenländer) und interna
tionalen Organisationen (z.B.: IWF, UN, Weltbank) zusammen und 
repräsentiert damit 950/o des weltweiten Bruttonationalprodukts. 
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Dieses Gremium versteht sich als „Standard setting Mentoring 
Implementation Forum" und soll dazu beitragen, 
■ dass die BEPS-Handlungsempfehlungen von den Staaten auch

tatsächliche umgesetzt werden,
■ das BEPS-Projekt fortgeschrieben wird (z.B. im Bereich der Be

steuerung der „Digital Economy")
■ dass Steuerumgehung nicht durch innerstaatliche Maßnahmen

bekämpft wird sondern auf Grundlage international abge
stimmter Prozesse.

Im Rahmen sog . .,Peer Reviews" wird die Implementierung der 15 
BEPS-Handlungsempfehlungen, die Anpassungen des nationalen 
Steuerrechts und der DBA vorschlagen, regelmäßig überprüft. Au
ßerdem bietet das IF, unterstützt durch die von IWF, UN und Welt
bank geschaffene „Plattform for Collaboration on Tax" (PCT) 
einzelnen Staaten Unterstützung bei der Implementierung der von 
G20/0ECD vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Anfang Juli 2018 haben G20/0ECD ihren zweiten Fortschrittsbe
richt3 über den Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2018 präsentiert und 
darin den Fortgang der Umsetzung der einzelnen BEPS-Hand
lungsempfehlungen dokumentiert und kommentiert. 

2. UMSETZUNG DER BEPS-MINDESTSTANDARDS
Einzelne „BEPS Actions" wurden von G20/0ECD zum sog . .,Min
deststandard" erhoben, zu deren Umsetzung die Staaten (politisch)
verpflichtet werden sollen:
■ BEPS Action 5 hat zum Ziel, schädliche Steuerpraktiken wirk

sam zu bekämpfen, unter Berücksichtigung von Transparenz und
Substanz. Das von der OECD geschaffene „Forum on Harmful
Tax Practices" (FHTP) hat in einem ersten Peer Review4 insge
samt 175 steuerliche Sonderregelungen als potentiell schädlich
identifiziert, wovon (per Ende Juni 2018) 31 solcher Regelungen
angepasst worden sind, 81 gesetzliche Änderungen im Gange










